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ASR V3a.2 

Die Technischen Regeln für Arbeitsstätten (ASR) geben den Stand der Technik, 

Arbeitsmedizin und Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeitswissenschaftliche 

Erkenntnisse für das Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten wieder. 

Sie werden vom Ausschuss für Arbeitsstätten ermittelt bzw. angepasst und vom 

Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Gemeinsamen Ministerialblatt bekannt 

gemacht. 

Diese ASR V3a.2 konkretisiert im Rahmen des Anwendungsbereichs die Anforde-

rungen der Verordnung über Arbeitsstätten. Bei Einhaltung der Technischen Regeln 

kann der Arbeitgeber insoweit davon ausgehen, dass die entsprechenden Anforde-

rungen der Verordnung erfüllt sind. Wählt der Arbeitgeber eine andere Lösung, muss 

er damit mindestens die gleiche Sicherheit und den gleichen Gesundheitsschutz für 

die Beschäftigten erreichen.  
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Diese ASR V3a.2 wird fortlaufend ergänzt.  
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1 Zielstellung  

Diese ASR konkretisiert die Anforderungen gemäß § 3a Abs. 2 der Arbeitsstätten-

verordnung. Danach hat der Arbeitgeber Arbeitsstätten so einzurichten und zu 

betreiben, dass die besonderen Belange der dort beschäftigten Menschen mit 

Behinderungen im Hinblick auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz berück-

sichtigt werden.  

2 Anwendungsbereich 

(1) Das Erfordernis nach barrierefreier Gestaltung von Arbeitsstätten im Hinblick 

auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz ergibt sich immer dann, wenn Men-

schen mit Behinderungen beschäftigt werden. Die Auswirkung der Behinderung und 

die daraus resultierenden individuellen Erfordernisse sind im Rahmen der Gefähr-

dungsbeurteilung für die barrierefreie Gestaltung der Arbeitsstätte zu berücksichtigen. 

Es sind die Bereiche der Arbeitsstätte barrierefrei zu gestalten, zu denen die 

Beschäftigten mit Behinderungen Zugang haben müssen.  

(2) Sind in bestehenden Arbeitsstätten die im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung 

nach Absatz 1 ermittelten technischen Maßnahmen zur barrierefreien Gestaltung mit 

Aufwendungen verbunden, die offensichtlich unverhältnismäßig sind, so kann der 

Arbeitgeber auch durch organisatorische oder personenbezogene Maßnahmen die 

Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Beschäftigten mit Behinderungen in 

vergleichbarer Weise sicherstellen.  

(3) Die Pflichten des Arbeitgebers aus Absatz 1 beziehen sich nicht nur auf im 

Betrieb namentlich bekannte schwerbehinderte Beschäftigte, sondern auf alle 

Beschäftigten mit einer Behinderung. Eine Behinderung kann demnach auch dann 

vorliegen, wenn eine Schwerbehinderung nicht besteht (der Grad der Behinderung 

also weniger als 50 beträgt) oder die Feststellung einer Behinderung nicht beantragt 

worden ist. 

 

Hinweise: 

1. Erforderliche Anpassungsmaßnahmen von Arbeitsstätten richten sich für schwer-

behinderte Beschäftigte und diesen gleichgestellte Beschäftigte mit Blick auf das 

behinderungsgerechte Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten zudem nach § 81 

Abs. 4 Nr. 4 Neuntes Buch Sozialgesetzbuch Rehabilitation und Teilhabe behinderter 

Menschen (SGB IX). Erforderliche Anpassungsmaßnahmen von Arbeitsstätten richten 

sich für schwerbehinderte Beschäftigte und diesen gleichgestellte Beschäftigte mit 

Blick auf das behinderungsgerechte Einrichten und Betreiben von Arbeitsstätten 

zudem nach § 164 Absatz 4 Nummer 4 Sozialgesetzbuch Neuntes Buch Rehabilitation 

und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen (SGB IX, zuletzt geändert durch Art. 3 

Abs. G v. 9.10.2020). 
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2. Das Erfordernis nach einer barrierefreien Gestaltung der Arbeitsstätte ergibt sich 

nicht, wenn Beschäftigte mit einer Behinderung trotz einer barrierefreien Gestaltung 

nicht zur Ausführung der erforderlichen Tätigkeiten fähig sind und diese Fähigkeiten 

auch nicht erwerben können.  

3 Begriffsbestimmungen 

3.1 Eine Behinderung liegt vor, wenn die körperliche Funktion, geistige Fähigkeit 

oder psychische Gesundheit mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate 

von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht und dadurch Einschrän-

kungen am Arbeitsplatz oder in der Arbeitsstätte bestehen. Eine Behinderung liegt 

vor, wenn Menschen langfristige körperliche, seelische, geistige oder 

Sinnesbeeinträchtigungen haben, welche sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und 

umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft 

hindern können. Als langfristig gilt ein Zeitraum, der mit hoher Wahrscheinlichkeit 

länger als sechs Monate andauert. Behinderungen können z. B. sein: eine 

Gehbehinderung, eine Lähmung, die die Benutzung einer Gehhilfe oder eines 

Rollstuhls erforderlich macht, Kleinwüchsigkeit oder eine starke Seheinschränkung, 

die sich mit üblichen Sehhilfen wie Brillen bzw. Kontaktlinsen nicht oder nur 

unzureichend kompensieren lässt. Zu Behinderungen zählen z. B. auch 

Schwerhörigkeit oder erhebliche Krafteinbußen durch Muskelerkrankungen. 

3.2 Eine barrierefreie Gestaltung der Arbeitsstätte ist gegeben, wenn bauliche 

und sonstige Anlagen, Transport- und Arbeitsmittel, Systeme der Informationsverar-

beitung, akustische, visuelle und taktile Informationsquellen und Kommunikationsein-

richtungen für Beschäftigte mit Behinderungen in der allgemein üblichen Weise, ohne 

besondere Erschwernisse und grundsätzlich ohne fremde Hilfe zugänglich und nutz-

bar sind (in Anlehnung an § 4 des Gesetzes zur Gleichstellung behinderter Menschen 

- BGG). Eine barrierefreie Gestaltung der Arbeitsstätte ist gegeben, wenn bauliche 

und sonstige Anlagen, Transport- und Arbeitsmittel, Systeme der 

Informationsverarbeitung, akustische, visuelle und taktile Informationsquellen und 

Kommunikationseinrichtungen für Beschäftigte mit Behinderungen in der allgemein 

üblichen Weise, ohne besondere Erschwernisse und grundsätzlich ohne fremde Hilfe 

auffindbar, zugänglich und nutzbar sind. Hierbei ist die Nutzung behinderungsbedingt 

notwendiger Hilfsmittel zulässig (in Anlehnung an § 4 des Gesetzes zur Gleichstellung 

von Menschen mit Behinderungen – Behindertengleichstellungsgesetz (BGG)). 


